
 
 

Gutachterausschuss für die Ermittlung von Grund-
stückswerten in Freiburg im Breisgau  

 

 

Örtliche Fachinformationen zur Ableitung und Verwendung der Bodenrichtwerte 
 
Bodenrichtwertdefinitionen 
 
Hinweis: 
Es empfiehlt sich, diese Erläuterungen vor einer Benutzung der Bodenrichtwertkarte 
gründlich zu lesen. Andernfalls lassen sich grundlegende Missverständnisse nicht vermei-
den. 
 
 

Gesetzliche Grundlagen 
 
Nach § 196 Abs. 1 des Baugesetzbuchs (BauGB) hat der Gutachterausschuss für die Ermitt-
lung von Grundstückswerten in Freiburg i. Br. Bodenrichtwerte nach den Bestimmungen des 
BauGB und der Gutachterausschussverordnung zu ermitteln. 
Der Gutachterausschuss für die Ermittlung von Grundstückswerten in Freiburg i. Br. hat in sei-
nen Sitzungen am 21. Juni 2022, 06. und 12. Oktober 2022 die in der Bodenrichtwertkarte an-
gegebenen Bodenrichtwerte zum Stichtag 01.01.2022 unter Berücksichtigung des § 196 
BauGB und § 12 der Gutachterausschussverordnung für Baden-Württemberg beschlossen. 
 
 

Allgemeine Hinweise zu den Bodenrichtwerten 
 
(1) Bodenrichtwerte haben keine bindende Wirkung. 

 
(2) Die Bodenrichtwerte sind in bebauten Gebieten mit dem Wert ermittelt worden, der 

sich ergeben würde, wenn die Grundstücke unbebaut wären. 
 

(3) Die Bodenrichtwerte für baureifes Land sind für einen erschließungsbeitragsfreien 
Zustand ermittelt worden. 
 

(4) Die Bodenrichtwerte werden grundsätzlich altlastenunbedenklich ausgewiesen. 
 

(5) Die Bodenrichtwerte berücksichtigen die flächenhaften Auswirkungen des Denkmal-
schutzes (z. B. Ensembleschutz in der historischen Altstadt und im Innenstadtbe-
reich), nicht aber das Merkmal Denkmalschutz eines Einzelgrundstücks. 
 

(6) Bodenrichtwerte für Wohnen im Außenbereich nach § 35 BauGB wurden über Ver-
gleichskauffälle ermittelt. Der Bodenrichtwert bezieht sich auf Ein- und Zweifamili-
enhäuser in der Lageklasse 1 mit einer Grundstücksgröße von 1.000 m². Die Umrech-
nungstabelle Tabelle 2 ist nicht anzuwenden. 
 



 
Für das Stadtgebiet Freiburg wurde ein Bodenrichtwert von 400 €/m² und für die 
Tuniberggemeinden und Hochdorf wurde ein Wert von 260 €/m² ermittelt. 
 
Die Bodenrichtwerte wurden statistisch aus Verkäufen in zwei Marktsegmenten 
„Stadtgebiet Freiburg“ und „Tunibergemeinden und Hochdorf“ abgeleitet. Aus tech-
nischen Gründen mussten für räumlich nicht zusammenhängenden Bereiche eigene 
Zonen im Außenbereich im GIS-System (Boris-BW und FreiGIS) gebildet werden. 
Inhaltlich bilden die Zonen der Marktsegmente eine Einheit und wurden auch als Ein-
heit vom Gutachterausschuss beschlossen.  
 

(7) Landwirtschaftlich genutzte Hofstellen (bebaut) im Innenbereich haben von der je-
weiligen Bodenrichtwertzone abweichende Bodenwerte. Aus diesem Grund werden 
für Hofstellen eigene Bodenrichtwerte ausgewiesen. 
 
Der Bodenrichtwert für derartige Objekte in den Gemarkungen Hochdorf (mit dem 
Ortsteil Benzhausen), Munzingen, Opfingen, Tiengen und Waltershofen beträgt 
330 €/m² Grundstücksfläche. In der Gemarkung Ebnet und St.Georgen werden Hof-
stellen mit einem Bodenrichtwert von 500 €/m² ausgewiesen. 

  
(8) Die Bodenrichtwerte für land- und forstwirtschaftlich genutzte Grundstücke sind 

durchschnittliche Lagewerte. Sie gelten für unbelastete Grundstücke des gesamten 
Stadtgebietes bzw. bei Gartenland für die unten aufgeführten Bereiche. Der Boden-
wert einzelner Grundstücke kann je nach Beschaffenheit (Lage, Größe, Zuschnitt, Er-
schließungszustand, Entwicklungszustand, Nutzbarkeit, etc.) vom angegebenen Bo-
denrichtwert abweichen. Bei den Waldflächen, sowie den Weingartenflächen ist ein 
durchschnittlicher Aufwuchs im Bodenrichtwert enthalten. 
 

Nutzungsart Bodenrichtwert 

Ackerland 
Grünland 
Gartenland* 
geführt unter dem Begriff 
Freizeitgartenfläche (FGA) 
 
Weingarten 
Wald 

3,50 €/m² 
3,00 €/m² 
16,50 €/m² (Gemarkung Freiburg, Lehen, Ebnet und 
Kappel) 
6,00 €/m² (Tuniberggemeinden, Hochdorf) 
 
6,00 €/m² 
2,50 €/m² 

Tabelle 1: Landwirtschaftliche Grundstücke 
* Das Wertniveau von privat genutztem Gartenland ist darüber hinaus stark abhän-
gig von den Lage- und Nutzungsmerkmalen (z. B. Hanglage, Freizeitnutzung) 
 
Die Bodenrichtwerte wurden statistisch aus Verkäufen in zwei Marktsegmenten 
„Stadtgebiet Freiburg“ und „Tunibergemeinden und Hochdorf“ abgeleitet. Aus tech-
nischen Gründen mussten für räumlich nicht zusammenhängenden Bereiche eigene 
Zonen im Außenbereich im GIS-System (Boris-BW und FreiGIS) gebildet werden. 
Inhaltlich bilden die Zonen der Marktsegmente eine Einheit und wurden auch als Ein-
heit vom Gutachterausschuss beschlossen.  
 

(9) Sonderbauflächen nach §§ 10 und 11 BauNVO sowie Gemeinbedarfsflächen haben 
Bodenrichtwerte, die deutlich über oder unter den Bodenrichtwerten von herkömmli-
chen gewerblichen und gemischten Bauflächen liegen können. Sonderbauflächen und 



 
Gemeinbedarfsflächen wurden i. d. R.  bis zu einer Größe von 30.000 m² in die an-
grenzenden Bodenrichtwertzonen integriert. Sonderbauflächen, die i. d. R. größer als 
30.000 m² sind, sind als eigenständige Zone veröffentlicht. Spezielle Bodenrichtwerte 
konnten hierfür aus Kapazitätsgründen bisher nicht abgeleitet werden. Informationen 
hierzu erteilt die Geschäftsstelle des Gutachterausschusses. 
 

(10) Die Entwicklungszustände Bauerwartungsland (E) sowie Rohbauland (R) weisen 
kein einheitliches Wertniveau auf. Ihre Wertigkeit bemisst sich entsprechend der vor-
liegenden rechtlichen und tatsächlichen Gegebenheiten und der damit verbundenen 
Realisierungsrisiken. Sie können sehr starken Schwankungen unterliegen. Boden-
richtwertzonen für Bauerwartungsland (E) sowie Rohbauland (R) sind als eigenstän-
dige Zone veröffentlicht. Sollte bei der Abfrage der Bodenrichtwerte kein Wert hin-
terlegt sein, dann sind die Bodenrichtwerte bei der Geschäftsstelle des Gutachteraus-
schusses zu erfragen. 
 

(11) Ansprüche gegenüber den Trägern der Bauleitplanung, den Baugenehmigungs- oder 
den Landwirtschaftsbehörden können insbesondere nicht aus den Bodenrichtwerten, 
sowie den Abgrenzungen der Bodenrichtwertzonen abgeleitet werden. Bodenricht-
wertzonen stellen nicht zwingend das Planungsrecht dar. 

 
 

Grundlagen der Bodenrichtwertermittlung 
 
Zonale Bodenrichtwerte werden aus den Daten der Kaufpreissammlung über Vergleichspreise 
und weiteren unterstützenden Unterlagen, wie z. B. Miethöhen, Baukosten oder dem Regional-
faktor abgeleitet. 
 
Die Bodenrichtwerte sind durchschnittliche Lagewerte des Bodens für eine Mehrheit von 
Grundstücken, für die im Wesentlichen gleiche Nutzungs- und Wertverhältnisse vorliegen. Sie 
geben den Wert für einen Quadratmeter Grundstücksfläche in horizontaler Projektion auf eine 
Ebene an. 
 
Für die Innenstadt haben Auswertungen aus der Kaufpreissammlung keine ausreichende An-
zahl an geeigneten Verkaufsfällen unbebauter Grundstücke ergeben. Daher werden die Boden-
richtwerte für die Innenstadtlage auf der Grundlage des § 14 (2) ImmoWertV unter Verwen-
dung des Extraktionsverfahrens abgeleitet. Grundlagen sind ortsübliche Mieterträge und Be-
wirtschaftungskosten, lokale Liegenschaftszinssätze, regional und um die spezielle Bausitua-
tion angepasste Herstellungskosten je Zone. Die Bodenrichtwerte beziehen sich aus Kapazitäts-
gründen zunächst auf ein für die gesamte Innenstadt typisches Musterobjekt (siehe nachfol-
gende Abbildung). Dieses Musterobjekt weist z. B. eine überbaute Fläche von 90% der Grund-
stücksfläche und eine GFZ von 2,4 auf. Abweichende bauliche Ausnutzungen, Geschossigkei-
ten oder Ertragsverhältnisse können eine sachverständige Anpassung notwendig machen. Die 
Umrechnungsfaktoren nach WertR sind für die Innenstadt eher kritisch zu würdigen. Bei Fra-
gen wenden Sie sich bitte an die Geschäftsstelle des Gutachterausschusses. 
 



 

 
Abbildung 1: typisches Musterobjekt in der Innenstadt (Bruttogrundfläche (BGF), Mietfläche 
(MF)) 
 
Die Bodenrichtwertangaben in der Karte für Wohnbau- und gemischte Bauflächen umfassen 
als wertbeeinflussende Merkmale Angaben zu Art und Maß der baulichen Nutzung. Liegen in-
nerhalb einer Bodenrichtwertzone Grundstücke mit unterschiedlicher Ausprägung bezüglich 
ihrer Art der baulichen Nutzung (Ein- und Zweifamilienhausbau, Geschosswohnungsbau), die 
sich auf Grund ihrer ungleichmäßigen Verteilung nicht in eigene Bodenrichtwertzonen abgren-
zen lassen, wurden zwei sich deckungsgleich überlagernde Bodenrichtwertzonen angelegt. 
 
Auf Grund statistischer Auswertungen haben sich folgende wertbeeinflussende Merkmale (In-
dikatoren) herausgestellt: 
 
Wohnbau- und gemischte Bauflächen (ohne Innenstadt) 
 Infrastrukturanbindung (ÖPNV; keine Bushaltestellen) 

Beeinträchtigung durch verkehrsbedingte Immissionen 
Entfernung zu lokalen Versorgungs- und sonstigen Einrichtungen 
Kaufkraftindikatoren 
Aussichts-/Höhenlage 
Nähe zur Natur/Naturdenkmälern (geschützte Gebiete) 
Grundstücksgröße bzw. Geschossflächenzahl  

  
Die vorstehenden wertrelevanten Faktoren sind in den Bodenrichtwerten bereits berücksichtigt. 
Dennoch kann auf Grund von unterschiedlichen Lagemerkmalen innerhalb einer Zone eine 
sachverständige Anpassung vom Bodenrichtwert zum zu ermittelnden Bodenwert erforderlich 
sein. 
 
Darüber hinaus wurden mehrere Nutzungsarten auf Grund einer übersichtlicheren Darstellung 
wie folgt zusammengefasst: 
 
EFH (Ein- und Zweifamilienhäuser): 



 
 Dieser Bodenrichtwert gilt für Bauflächen mit Ein- und Zweifamilienhäusern. 

Statistische Auswertungen haben eine Abhängigkeit von der Grundstücksgröße nachge-
wiesen. Entsprechende Umrechnungskoeffizienten finden Sie in diesem Dokument unter 
Auskunft Absatz 1. 
 

MFH (Mehrfamilienhäuser): 
 Dieser Bodenrichtwert gilt für Bauflächen mit Mehrfamilienhäusern und Wohn- und 

Geschäftshäusern. Unterschiede zwischen den einzelnen Nutzungsarten sind ggf. sach-
verständig zu würdigen. 
Statistische Auswertungen haben eine Abhängigkeit von der Geschossflächenzahl nach-
gewiesen. Entsprechende Umrechnungskoeffizienten finden Sie in diesem Dokument 
unter Auskunft Absatz 2. 
 

WGH (Wohn- und Geschäftshäuser): 
 Dieser Bodenrichtwert gilt für Bauflächen mit Mehrfamilienhäusern, Wohn- und Ge-

schäftshäusern, Büro- und Geschäftshäusern, Geschäftshäusern und Bürohäusern. Unter-
schiede zwischen den einzelnen Nutzungsarten sind ggf. sachverständig zu würdigen. 
Statistische Auswertungen haben eine Abhängigkeit von der Geschossflächenzahl nach-
gewiesen. Entsprechende Umrechnungskoeffizienten finden Sie in diesem Dokument 
unter Auskunft Absatz 2. 
 

 

  



 
Darstellung der Bodenrichtwerte 
 
In Wohn- und Mischgebieten wurden die Merkmale des Bodenrichtwertgrundstücks wie die 
Geschossflächenzahl, für ein gebietstypisches Grundstück ermittelt und werden in den be-
schreibenden Merkmalen dargestellt. 
In Gewerbegebieten mit herkömmlicher gewerblicher Nutzung haben sich die Geschossflä-
chen-/Baumassenzahl, die Grundstücksfläche und die Geschosszahl der Gebäude meist nicht 
als wertrelevant gezeigt. Aus diesem Grund werden diese Eigenschaften nicht ausgewiesen. 
 
 

Gebrauch der Bodenrichtwerte 
 
(1) Die Bodenrichtwertangabe ist bezogen auf ein baureifes Grundstück, dessen Eigen-

schaften für die abgegrenzte Bodenrichtwertzone typisch sind. Die Angabe des Boden-
richtwertes erfolgt in €/m² Grundstücksfläche. 
 

(2) Grundlage für die Bildung der Bodenrichtwertzonen sind insbesondere die bis zum 
Stand 01.01.2022 in Kraft getretenen Bebauungspläne, der Flächennutzungsplan 2020 
(Stand: Bekanntmachung vom 09.12.2006 in der jeweils gültigen Fassung) als auch die 
Flurstücke aus dem Amtliches Liegenschaftskatasterinformationssystem ALKIS. 
 

(3) Bei der Heranziehung der Bodenrichtwerte sind besonders im Randbereich einer Bo-
denrichtwertzone die Bodenrichtwerte der benachbarten Zonen mit zu berücksichtigen, 
sofern im Einzelfall nicht von einem Wertesprung aufgrund von tatsächlichen Situati-
onsgegebenheiten auszugehen ist.  
 

(4) Abweichungen eines Bewertungsgrundstücks von dem Bodenrichtwertgrundstück in 
den wertbeeinflussenden Merkmalen und Umständen - wie Erschließungszustand, spe-
zielle Lage, Art und Maß der baulichen Nutzung, Bodenbeschaffenheit, Grundstücks-
form u.a. - bewirken in der Regel entsprechende Abweichungen seines Verkehrswertes 
(Marktwertes) nach § 194 BauGB vom Bodenrichtwert.  
 
Im Rahmen der Feststellungerklärung zur neuen Grundsteuer erfolgt keine Anpassung 
der Bodenrichtwerte über Umrechnungskoeffizienten durch das Finanzamt.  
 

(5) Bei Bedarf können Antragsberechtigte nach § 193 BauGB ein Gutachten über den Ver-
kehrswert (Marktwert) eines Grundstücks beim Gutachterausschuss für die Ermittlung 
von Grundstückswerten beantragen.  

 

  



 
Auskunft 
 
Schriftliche Anträge zu Auskünften über die Bodenrichtwerte (kostenpflichtig) richten Sie bitte 
an die Geschäftsstelle des Gutachterausschusses im Vermessungsamt der Stadt Freiburg i. Br., 
Berliner Allee 1, 79114 Freiburg i. Br. per Briefpost oder per E-Mail an  
gutachterausschuss@stadt.freiburg.de. 
 
Preisindex 
 
Aus Kapazitätsgründen konnte kein Preisindex ermittelt werden. 
 
 
Umrechnungskoeffizienten zur Berücksichtigung von abweichenden Grundstücks-
merkmalen 
 
Die nachfolgend dargestellten Umrechnungstabellen stellen eine Empfehlung dar, die immer 
auf Plausibilität zu prüfen ist. 
 
(1) Auswertungen zur Grundstücksgröße haben einen statistischen Zusammenhang bei 

Ein- und Zweifamilienhäusern ergeben. Für die Anpassung des Bodenrichtwertes kön-
nen folgende Umrechnungskoeffizienten verwendet werden: 
 

 
Tabelle 2: Tabelle zur Umrechnung von Flächenunterschieden 
 
Zwischen den angegebenen Werten kann linear interpoliert werden. Eine Extrapolation 
ist nicht zulässig. Für den Fall, dass die Grundstücksfläche kleiner oder größer ist, 
kann der entsprechende Grenzwert aus der Tabelle angewendet werden. Zu berück-
sichtigen sind Sonderfälle, wie z. B. teilbare bzw. separat verwertbare größere Flächen. 
Hier kann eine gutachterliche Einschätzung angebracht sein. 
 

  



 
(2) Nach Erfahrungswerten des Gutachterausschusses hat sich in vielen Bereichen der 

Stadt Freiburg eine Umrechnung der baulichen Nutzung in Anlehnung an die 
WertR2006 über die Geschossflächenzahl (GFZ) bewährt. 
 

 
Tabelle 3: Diese Tabelle ist in den Wertermittlungsrichtlinien 2006 vom 10. Juni 2006 
(veröffentlicht im Bundesanzeiger 2006, Nr 108a und Änderungen im Bundesanzeiger 
2006 Nr. 121) als Anlage 11 abgedruckt. 
 
In den Bereichen der Innenstadt oder stark verdichteten Neubaugebieten können aber 
auch abweichende Ansätze sinnvoll sein. Hier liegen teils sehr unterschiedliche Er-
tragssituationen je Geschosslage vor, die einer reinen Orientierung am Maß der bauli-
chen Nutzung, voranzustellen sind. Es bedarf gegebenfalls einer sachverständigen Ein-
schätzung. 
Aus Kapazitätsgründen konnten durch den Gutachterausschuss keine eigenen Umrech-
nungskoeffizienten abgeleitet werden. 

  
 
 
 
 
 


